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1 5. Flächennutzungsplanänderung,,,Helpensteinstraße"

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange
gemäß§4Abs. l BauGB

lhre Mitteilung vom 25.02.2O22

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Stever,

zum o.g. Flächennutzungsplan werden unsererseits keine Bedenken erhoben.

Eine Kennzeichnung nach § 5 (3) 2. BauGB ist nicht erforderlich.

Mit freundlichem Glückauf

EBV GmbH

EBV GmbH, Myhler Sl.aße E3 41836 Hückerhoven

Stadt Wegberg
Planen, Bauen, Wohnen
Herr Stever / Zimmer 506
Rathausplatz 25
41844 Wegberg

lhr Zeichen
v 25.02 2022
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K/Hu.
0530

Teleron-OurclMahl Telefat
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Bergrchld.nrbtollung
Myhler Slr 83. 41836 HÜckelhoven
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07 03 2022
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Bezirksregierung
Arnsberg

Bezirksregi€rung Amsberg . Postfach . 44025 Dortmund

Stadt Wegberg
Rathausplatz 25
41844 Wegberg

1 5. Flächennutzungsplanänderung "Helpensteinstraße"
Frühzeitige Beteiligung d6r Behörden gem. § 4 ('l ) BaUGB

I hre Schreiben v om 28.02.2022 lhr Zeichen:

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu den bergbaulichen Verhältnissen erhalten Sie folgende Hinweise:

Das o.g. Vorhaben liegt über dem auf Braunkohle verliehenen Berg-

werksfeld ,,Wegberg 3" im Eigentum der RV Rheinbraun Handel und

Dienstleistungen GmbH, hier vertreten durch die RWE Power AG, Abt.

Liegenschaften und Umsiedlung in 50416 Köln und über dem auf Stein-

kohle verliehenen Bergwerksfeld ,,Sophia-Jacoba A", im Eigentum der

Vivawest GmbH, Nordsternplatz 1 in 45899 Gelsenkirchen.

Der Planungsbereich ist nach den hier vorliegenden Unterlagen (Diffe-

renzenpläne mit Stand: 01.10.2018 aus dem Revierbericht, Bericht 1,

Auswirkungen der Grundwasserabsenkung, des Samrnelbescheides -

Az.: 61.42.63 -2000-1 -) von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braun-

kohlenbergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen derzeit nicht be-

troffen. Für die Stellungnahme wurden folgende Grundwasserleiter
(nach Einteilung von Schneider & Thiele, .1965) behachtet: Oberes

Stockwerk, 98, 8, 7, 6D, 68, 2 - 5, 09, 07 Kölner Scholte, 0S Kölner

Scholle.

6 B€rgbau

Energie ln NRW

Dalum: 08.03.2022

Seite 1 von 2

Aktenzeichen:

65.52.1-2022-119

bei Antwort bitt€ angeben

Auskunft erteilt:

Julia Baginski

iulia.baginski@beteg-
amsbgrg.nlw.de

Telefon: 02931/E2-358'1

Fax: 02931/82-3624

Dienstoebäude:

Goebenstraße 25
,14135 Dortmund

Hauptsitz / Lieleradresse:

Seib€.tzstr. 1, 59621 ArnsberO

Telefon: 02931 82-0

po§lstelle@br8.n.w.de

www.bra.nrw.de

Servicezeiten:

MGDo 06:30 -'12:00 Uhr

13:30 - 16:00 Uhr

Fr 08:30 - 14:00 Uhr

Land€6hauptkasse NRW

bei der Helaba:

IBAN:

DEsS 300s 0000 000, 6835 15

BIC: WELAOEOD

Umsstzsteuer lD:

oE123878675

lnf ofmalionen zur Verarbeitung
lhrer Oalen finden Sie auf der

foigenden lnternetseite:

https://wl{w.bra.nrw.dethemen/d

/datenschut

0 & }.lärz ZOZZ

Planen-Ba uen-Wohn



Bezirksregierung
Amsberg

Abtollung 6 Borgbeu

Allerdings befindet sich der Planbereich in einem früheren Einwirkungs- und Enorslo rn NRw

bereich des Steinkohlenbergbaus, in dem nach derzeitigem Kenntnis- seite 2 von 2

stand durch einen Anstieg des Grubenwassers Hebungen an der Ta-

gesoberfläche zu eruarlen sind. Diese Bodenbewegungen können, ins-

besondere bei bestimmten geologischen Situationen wie Unstetigkeiten,

zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. Dies sollte bei Planungen

und Vorhaben berücksichtigt werden. lnwieweit der vorliegende Planbe-

reich hiervon betroffen ist, kann von hier aus nicht beurteilt werden. lch I

empfehle lhnen, hierzu eine entsprechende Auskunft bei der RAG Akri- ) 
fuAü/?

engesellschaft, lm Welterbe 10 in 45't41 Essen einzuholen.

Soweit eine entsprechende grundsätzliche Abstimmung mit dem Feldes-

eigentürner / Bergwerksunternehmer nicht bereits erfolgt ist, empfehle

ich, diesem in Bezug auf mögliche zukünftige bergbauliche Planungen,

zu bergbaulichen Einwirkungen aus bereits umgegangenem Bergbau

sowie zu dort vorliegenden weiteren lnformationen bzgl. bergschadens-

relevanter Fragestellungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Möglicherweise liegen dem Feldeseigentümer / Bergwerksunternehmer

auch lnformationen zu Bergbau in dem betreffenden Bereich vor, der

hier nicht bekannt ist. lnsbesondere sollte dem FeldeseigentÜmer /

Bergwerksunternehmer dabei auch Gelegenheit gegeben werden, sich

zum Erfordernis von Anpassungs- oder Sicherungsmaßnahmen zur

Vermeidung von Bergschäden zu äußern. Diese Fragestellung ist

grundsätzlich privatrechtlich zwischen Grundeigentümer i Vorhabens-

träger und Bergwerksunternehmer / Feldeseigentümer zu regeln.

Mit freundlichen Grüßen und Glückauf

lm Auftrag:

(Baginski)



Stellungnahme(n) (Stand: 08.O3.20221

Sie betrachten:

Verfahrensschritt;

Zeitraum:

FNP, 15. Anderung - Helpensteinstraße

Bekanntmachung über die trühzeitige Auslegung § 3 (1) und § 4 (1)

2A.02.2022 - 04.04.2022

Behörde: Schwalmverband

Frist: 44.04.2022

Stellungnahme: Erstellt von; Roxana Rottig, amt 08.03.2022, Aktenzeichen; 30.16

Sehr geehrte Damen und Herren,

der räumliche Geltungsbereich liegt außerhalb des Verbandsgebiets des Schwalmverbands. Somit ist
eine Betroftenheit unsereseits hier nicht gegeben.

lvlit lreundlichen Grüßen

i.A. R. Rottig

Anhänge: -

Nachträge:

manuelle Einträge:

0&t4ärz 2922
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Michael Stever - 15. And. FNP - Helpensteinstraße

<Ingo.Gerhardt@strassen.nrw.de>
<Michael. Stever@stadt.Wegberg.de>
15.03.2022 10:28
15. And. FNP - Helpensteinstraße
<Sabine.Teuteberg@strassen.nrw.de>, <Guido.Cherchi@strassen.nrw.de>, <Fr...

Allgemeine Forderungen B-Straßen.pdf

15. And. FNP - Helpensteinstraße

Sehr geehrte Damen und Herren,

die 15. And. des FNP der Stadt Wegberg liegt an der Bundesstraße Nr. 221 im Abschnitt 19.5. im

Bereich der freien Strecke.
Das ca. 5,5 ha große Wohngebiet wird über die städtische Helpensteinstraße erschlossen. Eine direkte

Anbindung an die Bundesstraße wird nicht gestattet, ist jedoch auch nicht geplant.

Gemäß Bundesfernstraßengesetz (FStrG) dürfen in einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom

äußeren Rand der befestigten Fahrbahn der Bundesstraße (Anbauverbotszone § 9 (2) FStrG),

Hochbauten jeder Art nicht errichtet werden
und Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs nicht durchBeführt werden. Ebenfalls

unzulässig sind Anlagen der Außenwerbung sowie Einrichtungen, die für die rechtliche oder
gewerbliche Nutzung der Hochbauten erforderlich sind (2.B. Pflichtstellplätze, Feuerwehru mfahrten,
Lagerflächen o.ä.).

Das Flurstück: 05-4539-097-15, Flur 97, ist mit einer Ausgleichsfläche der 8221n Umgehung Arsbeck

beleBt.

Sofern diese Fläche überplant wird, ist in Absprache mit den Umweltbehörden und dem Landesbetrieb

Straßenbau, an geeigneter Stelle für Ausgleich zu sorgen.

Bisher gibt es keine Aussagen zu der geplanten Anzahl Wohneinheiten. Die verkehrlichen
Auswirkungen auf die angrenzenden Knotenpunkte (8221/Helpensteinstr. ; Helpensteinstr. /Endstraße) i/
sind qLllqLlglgtliC{IgJhls! und Prognosehorizont 2030 darzustellen. Sofern die Auswirkungen des !
geplanten Gebietes einen Ausbau erforderlich machen, ist dieser gemäß FStrG/StrWG NRW, von der e,/.
Stadt umzusetzen und zu finanzieren. Gleiches Bilt für die Unterhaltungskosten für dabei entstehende 'r*rL/
zusätzliche Anlagen, welche später in die Baulast des Landesbetrieb Straßenbau übergehen. Diese sind o,QEl*
in Form einer einmaligen Summe an den Landesbetrieb Straßenbau abzulösen. Hierüber ist eine
Verwaltungsverein ba rung zwischen der Stadt und dem Landesbetrieb abzuschließen.

lch weise außerdem darauf hin, dass gegenüber dem Landesbetrieb Straßenbau, weder jetzt noch in
Zukunft aus dieser Planung Ansprüche auf aktiven und/oder passiven Lärmschutz oder ggfls.
erforderlich werdende Maßnahmen bzgl. der Schadstoffausbreitung geltend gemacht werden können.
Außerdem wird auf das Problem der Schallreflektion hingewiesen.

Sind Lärmschutzanlagen entlang der von hier betreuten straßen geplant so sind entsprechende
Planunterlagen nebst statischen Nachweisen, zur Genehmigung beim Landesbetrieb straßenbau
vorzulegen. wartungsarbeiten und Bauwerkskontrolle der Lärmschutzwand sind vom eigenen
Grundstück aus durchzuführen, und können nicht vom Grundstück der Bundesstraße aus erfolgen,
daher sind entsprechende Wartungswege auf dem Grundstück selbst vorzuhalten. Zur Befestigten

Von:
An:
Datum:
BetreIT:
CC:
Anlagen:

I 5. i{ärz 2022

Wohne

file:///c:tusers/steverm/AppData/Locauremp/Xpgrpwise/62306A6lstadt_wegberg... 
15.03.2022
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Fahrbahnkannte ist ein Mindestabstand von 20 m einzuhalten sowie mind.0,50 m von der

Grundstückgrenze der Straße.

Die Entwässerung der Bundesstraße ist sicherzustellen.

Die als Anlage angefügten allgemeinen Forderungen sind ebenfalls zu beachten

Sollten Rückfragen bestehen, stehe ich lhnen unter nachfolgenden Kontaktdaten zur Verfügung und

verbleibe

Beste Grüße
lm Auftrag

lngo Gerhardt
Fachbereich Planungen 0ritter

CT
Straßen.N,"W
L!.d.r!.tNb SI'.ß.i!ä|lodrr., w.inr..

Landesbetrieb straßenbau NRw
Regiona ln ied e rlassu ng Nlederrhein
Breitenbachstr.90
41065 Mönchengladbach

Telefon: 02161 / 409 - 483
Mobil: 0162 138 73 12

Fax'. V1§Ll-4o9'387-
E-Mail: inso.serhardt@strassen.nrw.de
Web: www.stra sse n. n rw.d e

file:///c:fusers/steverm/AppData./Locavremp/Xpgrpwise/62306A61stadt 
wegberg'.. 15 'o3 '2022
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Landesbetrieb Straßenbau NRW
Regionalniederlassung Niederrhein

2.

L

4.

Ein Hinweis auf die Schutzzonen der Bundesstraßen gemäß § 9 ( 2 ) Femstraßengesetz (FStrG) ist in
den Textteil des Bauleitplanes aufzunehmen. Die Eintragung der Schutzzonen in den Plan wird
empfohlen.

In einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom äußeren Rand der befestiglen Fahrbahn der

Bundesstraße (Anbauverbotszone § 9 (2) FStrG) dürfen Hochbautenjeder Art nicht errichtet werden

und Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs nichl durchgeftihrt werden. Ebenfalls
unzulässig sind Anlagen der Außenwerbung sowie Einrichtungen, die für die rechtliche oder
gewerbliche Nutzung der Hochbauten erforderlich sind (2.8. Pflichtstellplätze, Feuerwehrumfahrten,

Lagedächen o.ä.).
Sicht- und Lärmschutzwälle - sowie Wände bedürfen der Genehmigung der Straßenbauverwaltung.

In einer Entfernung bis zu 40 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn der

Bundesstraße (Anbaubeschränkungszone § 9 (2) FSt'C )

a) dürfen nur solche Bauanlagen errichtet, erheblich geändert oder anders genutzt werden, die,

die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Bundesstraße weder durch
Lichteinwirkung, Dämpfe, Gase, Rauch, Geräusche, Erschütterungen und dgl. geliihrden

oder beeinträchtigen. Anlagen der Außenwerbung stehen den baulichen Anlagen gleich.

b) sind alle Beleuchtungsanlagen innerhalb und außerhalb von Grundstücken und Gebäuden so

zu gestalten oder abzuschirmen, dass die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs aufder
Bundesstraße nichl durch Blendung oder in sonstiger Weise beeinträchtigt wird.

c) bedürfen Werbeanlagen, Firmennamen, Angaben tiber die Art von Anlagen oder sonstige
Hinweise mit Wirkung zur Bundesstraße einer straßenrechtlichen Prüfung und Zustimmung.

Zur befestigten Fahrbahn gehören auch die Standstreifen, Beschleunigungs- und
Verzögerungsstreifen der Knotenpunkte.

Bei Kreuzungen der Bundesstraße durch Versorgungsleitungen und nachrichtlicher Übernahme der
Leitungen innerhalb der Schutzzonen gemäß § 9 ( 2 ) FStrG ist die Abstimmung mit der
Straßenbauverwaltung außerhalb des Planverfahrens erforderlich.

Das Plangebiet des Bauleitplans ist zur Bundesstraße hin ltickenlos und dauerhaft einzufriedigen.
Zufahrten und Zttgänge zr Bundesstraße, auch während der Bauphase, werden nicht gestattet.

Die Entwässerung der Bundesstraße ist sicherzustellen.

Gemäß § 33 der Straßenverkehrsordnung ist die Straßenbauverwaltung an Maßnahmen zu beteiligen,
die, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs aufder Bundesstraße beeinträchtigen können.
Vom städtischen Bauordnungsamt ist daher sicherzustellen, dass über die Bundesstraße Schutzzonen
hinaus Werbeanlagen, Firmennamen, Angaben über die Art von Anlagen und sonstige Hinweise, die
den Verkehr aufder Bundesstraße beeinträchtigen können, nur dann aufgestellt werden dürfen,
wenn die Straßenbauverwaltung zugestimmt hat.

Immissionsschutz für neu ausgewiesene Gebiete geht zu Lasten der Gemeinde / Stadl.

3.

5.

6.

7.

8.



Stellungnahme(n) (Stand: 28.03.20221

Sie betrachten:

Verlahrensschritt:

Zeiüaum:

FNP, 15. Anderung - Helpensteinstraße

Bekanntmachung über die frühzeitige Auslegung § 3 (1) und § 4 (1) BaUGB

28.02.2022 - O4.O4.2022

'19.14ärz 
202?

Behörde: Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Regionalforstamt Rureifel-Jülicher Börde

Frist: 04.o4.2022

Stellungnahme: Erstellt von: Dörle Möller, am; 28.03.2022 , Aktenzeichen: 310-11-02.030

Seitens Wdd und Holz NRW, Regionalforstamt Rureifel-Jülicher Börde als zuständige untere
Forstbehörde keine Bedenken, Wdd ist nicht betrotfen.

Anhänge: -

Nachträge:

manuelle Einträge:
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Michael Stever - Stellungnahme: Frühzeitige Beteiligung zur 15.
Flächennutzungsplanänderung "Helpensteinstraße" der Stadt Wegberg

Von:
An:
Datum:
Betreff:

CC:
Anlagen:

Gündel Sascha <Sascha.Guendel@erftverband.de>
"'Michael.Stever@stadt.Wegberg.de"' <Michael.Stever@stadt.Wegberg.de>
29.03.2022 12:33
Stellungnahme: Frühzeitige Beteiligung zur 15. Flächennutzungsplanänderung
"Helpensteinstraße" der Stadt Wegberg
Seeliger Per <Per.Seeliger@erftverband.de>, Linke Ramona <Ramona.Linke@e...
erftverband-stel I ungnahme.pdf

29.tfiärz 2922

uen-Wohne

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage sende ich lhnen unsere Stellungnahme zum v. g. Vorgang im PDF-Format zu.

Mit freundlichem Gruß

r/ t
A.( .- /,

./. l/F V
Sascha Gündel
Bereich: Vorstand
Abteilung: Recht
Erftverband, Am Erftyerband 6, D 50126 Bergheim
Fon: +49 2271 88 1256 , Fax: +49 2271 88 1210

DVOW OUGW DVGW DVGW
'rr

N,:i::,,;

6;\ 6il 6;\ 6;\ *,-rm)
8t.ttngr

ldü.t6tünar6är.{.tu{

Bitte prüfen Sie, ob diese Mail wirklich ausgedruckt werden muss!

file:///C:fusers/steverm/AppData/Local/Temp,i)(Pgrpwise/6242FC94Stadt_Wegberg... 29.03.2022



Berei.h Vorstand

Erttverband lPoslfa.h 1320 150103 Bergheim

per E-Mail an

Michael.Stever@stadt.Wegberg.de

Erft -
-)t Verband

'I

Abteilung
Ansprechpartner'in

Durchwahl
Telefax

Unser Zeichen
E- Mail

Bergheim, den 29.03.2022
Frühzeitige Beteiligung zur 15. FlächennuEungsplanänderung
"Helpensteinstraße" der Stadt Wegberg
lhre E-Mail vom 28.02.2022

Sehr geehrte Damen und Henen,

abwassertechnische Leitungen und Anlagen des Erftverbandes sind derzeit
durch die v. g. Maßnahme nicht betroffen. Daher bestehen aus
wasserwirtschaftlicher Sicht seitens des Erftverbandes keine Bedenken.

Mit freundlichem Gruß

,^,Ii-A-r' l\ . - ll
! 

^d 
tl.

sdchatslnaef

Re.ht
Sas.hä Gündel
lo2271188-12s6
(02271) 88-1210

9d
Sascha.Guendel@erftverband.de

Erltverband
Am Erttverband 6
50126 Eergheim
Tel. (0 22 71) 88-0
Fax (0 22 71) 88-'12 10
www.elftverband.de
inlo@erftverband.de

Erftverband KdöR
Steuer- Nr.: 203/5905/0588
USt-ldNr.: DE228801678

Commerzbank Bergheim
DE45 3704 0044 0390 4000 00
SWIFT -8lC: COBADEFFXxx

Kreissparkasse Köln
DE85 3705 0299 0142 0058 95
SWIFT -BlC: COK5DE33

Deutsche Bank AG Eergheim
DE42 3707 0060 0471 0000 00
SWIFT -BlC: DEUIDEDI(

Volksbank Erft eG
D€05 3706 9252 1001 0980 r9
SWIFT -BlC: GENODED!ERE

Vorsitzender des
Verbandsrates:
8ürgermeister
Dr. Hans'Peter S(hi.k

Vorstand:
Dr. Bernd Bu(her

ü tt F
/i\6)6)6\

rsli»r



Stellungnahme(n) (Stand: 3L.03.2O22)

Sie betrachten: FNP, 15. Anderung - Helpensteinstraße

Verfahrensschritt: Bekanntmachung über die frühzeitige Auslegung § 3 (1) und § 4 (1) BaUGB

Zeitraum: 28.02.2022 - 04.04.2022

Behörde: Dienst Nordrhein-Westfalen Landesbetrieb

04.o4.2022

Nachträge:

manuelle Einträge:

=
Stellungnahme: Erstellt von: Nina Helbing, am: 3!.O3.2022, Aktenzeichen: 31.L3OlL0O6|2O22

Sehr geehne Damen und Herren,

mit lhrem Schreiben vom 28.02.2022 bit,.en Sie zu dem im Betreff genannten Verfahren um
Stellungnahme. Den entsprechenden Text des Geologischen Dienstes erhaften Sie hiermit als Anlage.

'Für Rückfragen stehe ich lhnen gerne zur Verrügun9.

Mit lreundlichen Grüßen
im Auftrag

Nina Helbing
Fachbereich 31 - Geologie, Rohstotle, UntergrundnuEung

lGeologischer Dienst NRW - Landesbetrieb -
De-Greifr-Str. 195 - 47803 Krefeld
Tel. +49 2151 897 219
nina.helbing@gd.nrw.de
httpsJ Mr lr.gd.nrw.de

Unsere Hinweise zum DatenschuE finden Sie hier: httpsr/www.gd.nrw.de/gd-datenschutz.htm

rAnhänge:

Stellungnahme_Geologischer-Oienst_NRW
(s_1648716828_stellungnahme_geologischer_dienst_nrw.docx.pdD

-

31. lt.lärz 2922



Dienst NRW

G.oloqß(1.er Oei,lr trNJy tarde5b.l:'eb- tonl ht0C7aa A-411O7 tteletd

Stadt Wegberg
Der Bürgermeister
Planen, Bauen, Wohnen
Rathausplatz 25
41844 Wegberg

t nd.sbGtrLb
De Gerff'Slraße 195
0-47803 Krcfeld

Fon +49(0) 2I 51 897'0
Far d9(0)2151 897-5 05

pon*ell€OEd nrwd€

Helaba
GirozentraL
IEAN: Dt I l:no5(x)ooooo4ms5l7
SlCr wttÄDtDD

Bearbeiterin:
Durchwahl:
E-Mail:
Datum:

Gesch.-2.:

Nina Helbing
897-219
nina.helbing@gd.nrw.de
31. Mäa2O22

311yJ,I1006DO22

1 5. Flächennutsungsplanänderung,,Helpensteinstraße"

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß
§ a (1) BauGB
lhr Schreiben vom 28.02.2022

Sehr geehrte Damen und Henen,

zu o. g. Verfahren gebe ich im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung folgende lnfor-
mationen und Hinweise:

Erdbebengefährdung

Es wird auf die Bewertung der Erdbebengefährdung hingewiesen, die bei Planung und
Bemessung üblicher Hochbauten gemäß den Technischen Baubestimmungen des Landes
NRW mit DIN 4'149:2005-04 ,Bauten in deutschen Erdbebengebieten" zu berücksichtigen
ist.

Die Erdbebengefährdung wird in DIN 4149:2005 durch die Zuordnung zu Erdbebenzonen
und geologischen Untergrundklassen eingestuft, die anhand der Karte der Erdbebenzonen
und geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland 1 : 350 000, Bun-
desland Nordrhein-Wesüalen (Geologischer Dienst NRW 2006) bestimmt werden. ln den
Technischen Baubestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen wird auf die Veniven-
dung dieser Kartengrundlage explizit hingewiesen.

Das hier relevante Planungsgebiet ist folgender Erdbebenzone / geologischer Untergrund-
klasse zuzuordnen:

. Stadt Wegberg, Gemarkung Wegberg: 2lT



Bemerkuno: DIN 4'149:2005 wurde durch den Regelsetzer zurückgezogen und durch die
Teile 1, 1/NA und 5 des Eurocode 8 (DlN EN 1998) ersetä. Dieses Regelwerk ist jedoch
bislang bauaufsichtlich nicht eingeführt. Anwendungsteile, die nicht durch DIN 4149 abge-
deckt werden, sind als Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies behffi hier insbeson-
dere DIN EN 1998, Teil 5,Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte".

Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke gemäß DIN 4149:2005
bzw. Bedeutungsklassen der relevanten Teile von DIN EN 1998 und der jeweils ent-
sprechenden Bedeutungsbeiwerte wird ausdrücklich hingewiesen.
Dies gilt insbesondere z. B. für große Wohnanlagen, Schulen etc.

Schutzgut Boden

ln der verbindlichen Bauleitplanung sind Maßnahmen zur Begrenzung der Flächenversie-
gelung von ca.6,50 ha und des Eingriffs in den Boden 86 n.b. mit erheblichen Auswirkun-
gen festzulegen innerhalb des geplanten WSG Arsbeck.

Für Rückfragen stehe ich lhnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag:

(Helbing)



Zeitraum:

Behörde:

Frist:

Stellungnahme:

Stellungnahme(n) (Stand: 3L.O3.2o22)

Sie betrachten: FNP, 15. Anderunq - Helpensteinstraße

Verfahrensschrin: Bekanntmachung über die frühzeitige Auslegung § 3 (1) und § 4 (1) BaUGB

24.02.2022 - 04.04.2022

Kreis Heinsberg: Federführung

ig!:oa:2o2?
Erstellt von: Kathrin RiE, am: 31.03.2022, Aktenzeichen: 617310/09/ri

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachrolgend erhalten Sie die Gesamtstellungnahme des Kreises Heinsberg zum Planvorhaben "FNP-
15.Aendg FNP, 15. Anderung - Helpensteinstraße".

Seitens der unteren BodenschuEbehörde werden keine Bedenken geäußert.

Das Gesundheitsamt, die untere lmmissionsschuubehörde, die untere Naturschutzbehörde sowie die
untere Wasserbehörde nehmen wie lolgt Stellung:

Gesundheitsamt:
Aus gesundheitsaufsichtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen das Bauvorhaben, sofern die
lmmissionsgrenzwene der TA-Lärm und TA-Lutt eingehalten werden und eine gesundheitliche
Beeinträchtigung der umliegenden Bevölkerung auch durch Altlasten des Bodens nicht zu besorgen ist.
Gegebenenfalls müssen Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von negativen Auswirkungen
getroffen werden. Ein Schutz des Trinkwassers muss gewährleastet sein, auch im Hinblick aut die
geplante Schuazone 3A des TrinkwasserschuEgebietes Arsbeck.

Untere lmmissionsschutzbehörde:
Aus immissionsschuErechtlicher Sicht bestehen Bedenken gegen das Vorhaben.

Begründung:

Für den Bereich von vorhandenen Eanwirkungen von lmmissionen (Gewerbelärm), die nach der
Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-lmmissionsschuEgesetz - Technische
Anleitung zum SchuE gegen Lärm - TA Lärm zu beurleilen sind und dem Zuständigkeitsbereich der
unteren lmmissionsschuEbehörde unterliegen, wird das geplanle wohngebiet unminelbar neben einem
Mischgebiet geplant. Don befindet sich eine Nahversorgung, dessen genehmigter Betrieb nicht durch
das heranrückende Wohngebiet eingeschränkt werden darf.

lm Hinblick auf den Bestandsschutz muss nach dem Gebot der Rücksichtnahme grundsätzlich die neu
hinzukommende Nutzung auf den materiell rechtmäßigen Eestand Rücksicht nehmen. Der
Planungsveranlasser des neu hinzukommenden Plangebietes hat demnach tilr die erforderlichen
Schutzmaßnahmen Sorge zu tragen oder seine Planung dementsprechend anzupassen. Hierau, kann
sich ein benachbaner Gewerbebetrieb wie beispielsweise der Nahversorger berufen.

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht gilt grundsätzlich, dass, wenn ein Gewerbe an eine
wohnbebauunq heranrückt, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz von unzulässigen lmmissionen
den Vorhabenträger der gewerblichen Nutzung tretten. Rückt jedoch im Umkehrschluss - wie im
vorliegenden Fall - Wohnvorhaben an eine gewerbliche Nutzung herän (heranrückende
Wohnbebauung), würden nach dem immissionsschutzrechtlichen Verursacherptinzip die notwendigen
Schutzmaßnahmen den Gewerbebetrieb oder den Anlagenbetreiber üetlen. Nach dem
Veranlasserprinzip ist jedoch mit geeigneten Mitteln Vorsorge zu tragen, dass eine deranige ungerechte
Rechtsfolge nicht eintritt. Durch geeignete Maßnahmen - jedoch zu Lasten des Planungsgebers - ist
sicherzustellen, dass die Gewerbebetriebe und Anlagen nicht in ihrer Nutzung einzuschränken sind oder
nachträglichen lmmissionsschutzanforderungen nachkommen müssen. Hiezu zählen die vorhandenen
Gewerbebetriebe (Nahversorger etc.) sowie bereits in Planung befindliche Vorhaben.
Ob und in welcher Höhe dem Vorhabengebiet Geräuschimmissionen zuzumuten sind, ist grundsätzlich
anhand der TA-Lärm zu bewerten und zu beuneilen.
Es ist durch eine gutachterliche Prognose nachzuweisen, inwieweit das Wohngebiet an die gewerbliche
Nutzung heranrücken kann und ob Schallschutzmaßnahmen ,esuulegen sind.

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die Planungen auch an die ortsumgehung
(Bundesstraße 221) heranrücken. Eine Ortsumgehung dient dazu, den Süaßenverkehr und den damit
verbundenen Straßenlärm aus der Ortschaft fernzuhalten. Rückt nun die Wohnbebauung wieder an
eine Onsumgehung heran, konterkariert man durch die Planung das einst umgeseute Schutzziel und
generiert neues Konfliktpotenzial. Es wird empfohlen, die verantwortliche Fachbehörde / lnstitulion für
den Bereich Lärm durch Straßenverkehr zu beteiligen und deren Zustimmung einzuholen.

lglgsdq,rg!.w"!



untere NaturschutzbehÖrde:
Gegen die Anpassung des Flächennutzungsplanes bestehen aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde
keine grundsätzlichen Bedenken.

Der südwestliche Teil der Erweiterungsfläche befindet sich im Landschattsschutzgebiet, ausgewiesen
.über den Landschaftsplan ,,schwalmplane" des Kreises Heinsberg. Bei der im LSG befindlichen Fläche
,handelt es sich jedoch ausschließlich um Ackerflächen. Der westliche zipfel (Flurstücke 8 und 9) ist
ldarüber hinaus Teil eines Naturschutzgebietes, ebenfalls ausgewiesen über den oben genannten

Landschaftsplan. Aufgrund der Kleinflächigkeit sowie der eingekesselten Lage zwischen Straßen und

Kindertagesstätte, kann diesen Flächen jedoch nur eine geringe ökologische Wertigkeit attestien
werden.

Es wird hingewiesen auf das im Kompensationsflächenkataster aufgelührte Grundstück Gemarkung
Arsbeck, Flur 97, Flurstück 15, welches als Kompensationsfläche lür die B221 OU Arsbeck vor wenigen
Jahren zum Großteil mit Gehölzen bepflanzt und ansonsten als Extensivgrünland hergerichtet wurde.
Die Eintragung ins Kompensationsflächenkataster erfolgte 2016 nach der Abnahme der Flächen. Diese
Fläche sollte nach lvlöglichkeit erhalten werden oder müsste, sofern sie durch nachgelagerte
Planungsebenen überplant wird, mit zuschlag extern neu kompensiert werden.

crundsätzlich stimmt die untere Naturschutzbehörde den Aussagen der vorgelegten Artenschutzprüfung
(ASP l, Stand 28.01.2021) des Büros Hermanns zu. Es wird iedoch darauf hingewiesen, dass der
Gutachter nicht die gesamte in Rede stehende Anderungsfläche betrachtet hat, sondern nur den

westlichen Teil. lm Rahmen des weiteren Verfahrens sind die restlichen Flächen nachzuarbeiten.

Untere Wasserbehörde:
Die Flächennutzungsplanänderung zielt auf die Bereitstellung von neuen Baulandflächen ab. FÜr die
Aufstellung eines Bebauungsplans wird bereits ietzt, aufgrund des vorsorgenden Grundwasserschutzes,
auf Folgendes hingewiesen:

Nach § 44 des Landeswassergesetzes NRW in der Fassung vom 16. Juli 2016 ist das
Niederschlagswasser von Grundstücken, die nach dem 1. Januar 1996 erstmals bebaut, befestigt oder
an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, zu versickern, zu verrieseln oder onsnah direkt
oder ohne Vermaschung mit Schmutzwasser über eine Kanalisation in ein Gewässer einzuleiten. Dies
gilt ebenlalls lür alle öffentlichen Flächen.

Es wird aus gegebenem Anlass darauf hingewiesen, dass vor der konkreten Planung und Parzellierung
des Gebietes die gesamte Entwässerungssituation des Plangebietes zu klären ist. zeigt ein
entsprechendes hydrogeologisches Gutachten, dass eine Versickerung möglich ist, sind die
Verkehrstlächen so zu planen, dass alle Flächen gefällemäßig an eine Versickerungsanlage
angeschlossen werden können. Sollten die topographischen Gegebenheiten gegen eine zentrale
Versickerungsanlage sprechen, so ist genügend Platz für mehrere Versickerungsanlagen vorzusehen.

Ferner wird darum gebeten, bei der Planung und Pazellaerung darauf zu achten, dass sich das
Vorhaben in einer geplanten Wasserschutzgebietszone lllA befindet. Daher ist die Versickerung des
Niederschlagswassers lediglich über die belebte Bodenzone, also über Mulden-Rigolen, möglich. Dies
kann im Hinblick auf zu kleinpazellige Grundstücke zur Versagung einer Erlaubnis flihren.

Sinnvoll erscheant es, die Entwässerungskonzeption auch der öfrentlichen Verkehrsflächen vor
Verfahrensbeginn mit der unteren wasserbehörde abzustimmen. So besteht die N4öglichkeit, bereits vor
Pazellierung die Erschließung zu sichern.

Mit treundlichen Grüßen
lm Auftrag
K. Ritz

Anhänge: -

Nachträge:

manuelle Einträge:



Stellungnahme(n) (Stand: O4.O4.2O221

Sie betrachten: FNP, 15. Anderung - Helpensternflraße

verfahrensschrin; B€kannfiudrung ober die rrohzeltigE Aud6Ormg § 3 (l) und § 4 (1) BaUGB

Zetraum: 2A.U.2O22 - U.O4.2O22

gehörde: LandwinschatlskammGrNFaw:Krcissl.llenH.insbcrg,vielsen
Frist: u.u.2022
Stellungnahme: Estellt von: Christian Holfmann, am: 07.04.2022, Aktenzeichen: 20220401-FNPA15

Sehr ge€hrte Oamen und Herren,

dulch die Planung sind land,vinschatdiche Belange nicht nur in Bezug auf die lnanspruchnahme
landwirtscharüicher Flächen baruhn, sondem auch im Hinblick aut grundlegende regionalplanerische
Aspehe in dbsem Zusdnmenhang.
U. E. ergibt sich hier ein w'rderspruch mit dem akluelen En§wrtsstand des Regionaldans KÖh. Auch
wenn diese, noct nicht beschlossen isl, scheint die Systematik der Au${eisung von ASB nkhl mit der
Kommune abgestimmt bzw. in der jetrigen Phnung nicht schlilssig umgeselzt:
lm attuellen Planentwur, der Regionalplanungsbehörde Köln ist in Arsbsck ein As8llex6ebiet
ausgee/iesen (vgl. Anlage: gestrichelt umrandete Fläche). Diese Fläche ma*ien einen zentral
gelegenen Raum in der Nähe des Bahnhols. Nach der Systematik des neuen Regiondphns sollen
AsBf,ex-Flächen vorbehattsgebiete sein: 'Sie dien€n de. Sicherung 0ber den elmineten
Saedlungsraumbedarl hinausgehender, potentiel lfi zukünltjge Siedlungsz!\,ecke go€igneter Ber€iche.'
(vgl. Anlage). Dass also für deranige Flächen kein konketel SiedhJngsbedart nachgelYiesen t/tled€n

kann, wird in den Erläuterungen zu G.2O deudich:'ASB- bzw. GIBüex sind raumverträglidE und
grundsätrlich lü, künftige Siedlungszrvecke geeignete Standone, die ausschließlich aulgrund der
Bedartssiluation der jeweiligen Kommune nictt als vorranggebiel gesichert vrerden kfinen." (Wl.
Anlage).
lnsolem ist nichl nachvollziehbar, warum nun die vorliegende Fläche, die nicht als ASB ausge$riesen ist.
zuerst entwicke[ werden soll bzw. mit Zuslimmung der Bezirksregierung KÖln entwickalt $retden darl,
während dle mltlig gelegene Flächen aktuell als ASB dargestellt ist und künttig als ASBiex - tiiI den Fall
eines späteien Bedarrsnach\,veises - planerisch gesichen werden soll.
lm Hinuick auf die schonende lnanspruchnahme landwinschattlicher Flächen regen wir dahet an, die
mittjo gelegen AsB- (gedanre AsstlexrFläche zuerst zu entwickeln. Dies käme auch dem
Leitgedanken de. vorrangigen lnnenentwicklung nach.

Mit lreundlichen Gr[ißeo
lm Aurtrag
gez.
Dr. Honmann
(Dienststellenleiter)

Anhänge:
RPK-Ausschnitt-asbeck-Entryud (s-1548822846-rpk-ausschnitt-arsbeck-entwurl.ipg)
RPK-Entwurl_AsBiex (s_1648822846-rpk-enMurt-asbfl ex.pdo
RPK-Aus$hnin_&sbeck_ahue[ (s-1648822846-rpk-ausschnin-arsbeck-aktuell.ipg)

Nachträgei

manuelle Elnträge:

05. APrit 232
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Regionalplan Köln
Plankonzept - Textliche Festlegungen

Geilenkirchen-Lindern

Erläuteruno

Standorte für landesbedeutsame flächenintensive Großvorhaben sind der Ansiedlung von

Vorhaben oder Vorhabenverbünden mit besonderer Bedeutung für die wirtschaftliche

Entwicklung des Landes Nordrhein-Westfalen vorbehalten. Weitere Vorgaben und

Regelungen zu Nutzung, Funktion und lnanspruchnahme werden im LEP NRW Kapitel 6.4

definiert.

3.6 Flexible Siedlungsentwicklung
Regelungsgegenstand

Mit dem ASBflex und GlBflex wird ergänzend zu den Vorranggebieten ASB und GIB ein

planerisches Instrument eingeführt, das den Kommunen mehr Flexibilität bei der räumlichen

Verortung der Siedlungsentwicklung ermöglichen soll. Die Regeln der bedarfsgerechten

lnanspruchnahme von Siedlungsraum werden dabei nicht außer Kraft gesetzt (vgl. 2.7). Mit

Hilfe des ASBflex und GlBflex können eine begrenzte Anzahl von potentiell ftjr zukünftige

Sredlungszwecke geeignete Flächen, die über den errechneten Siedlungsraumbedarf

hinausgehen, regionalplanerisch gesichert werden. Die lnanspruchnahme dieser

Sied lungsbereiche ist nur unter bestimmten Bedingungen möglich.

(G.20) S i edl u n gsfl äc h enentwi c kl u n g fl ex i b i I i si eren

ASBflex und GlBflex slnd als Vorbehaltsgebiet festgelegt. Sie dienen der

Sicherung über den ermittelten Siedlungsraumbedart hinausgehender,

potentiell für zukünftige Siedlungszwecke geeigneter Bereiche.

Planungen und Maßnahmen, die mit der Siedlungsentwicklung nicht vereinbar

sind, sollen ausgescä/ossen werden.

Erläuterunq

Ergänzend zum ASB bzw. GIB ist im Regionalplan Siedlungsraum als ASBflex bzw. GlBflex

festgelegt. Diese haben die rechtliche Wirkung von Vorbehaltsgebieten gemäß LPIG DVO

Anlage 3 und werden mit einem eigenständigen Planzeichen festgelegt. lnnerhalb der

Gebiete sollen raumbedeutsame Nutzungen und FunKionen ausgeschlossen werden, die



Regionalplan Köln
Plankonzept - Textliche Festlegungen

mit der Funktion der Siedlungsentwicklung nicht vereinbar sind. Bei der Abwägung mit

konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ist der Siedlungsentwicklung besonderes

Gewicht beizumessen. Die lnanspruchnahme der ASBflex bzw. GlBflex für andere, nicht

dem Siedlungszweck dienende Nutzungen, ist im Einzelfall möglich.

ASB- bzw. GlBflex sind raumverträgliche und grundsätzlich für künftige Siedlungszwecke

geeignete Standorte, die ausschließlich aufgrund der Bedarfssituation der jeweiligen

Kommune nicht als Vorranggebiet gesichert werden können.

Die als ASBflex bzw. GlBflex festgelegten Gebiete müssen im Verhältnis zum

Siedlungsraumbedarf angemessen sein. Je Kommune kann max. 50% des errechneten

kommunalen Bedarfs als ASBflex bzw. GlBflex festgelegt werden. Für die Festlegung als

ASBflex bzw. GlBflex kommen ausschließlich Bereiche in Frage, die oberhalb der

regionalplanerischen Darstellungsschwelle liegen. Hat eine Kommune innerhalb des

Siedlungsraums bereits einen Flächenüberhang von mehr als 50% des enechneten

kommunalen Bedarfs, kann kein weiteres Vorbehaltsgebiet festgelegt werden. Bei

Kommunen, die innerhalb des Siedlungsraums einen Flächenüberhang haben, der weniger

als 50% des errechneten kommunalen Bedarfs ausmacht, kann ein Vorbehaltsgebiet

festgelegt werden, das 50% des kommunalen Bedarfs abzüglich des Flächenüberhangs

beträgt.

(G.21) ASB- bzw. GlBflex bedartsgerecht entwickeln

Die ASBflex und GlBflex können von der kommunalen Bauleitplanung nur

bedartsgerecht in Anspruch genommen werden, wenn sich innerhalb des als

vorranggebiets festgelegten ASB bzw. GIB besondere Vollzugshindernisse

ergeben, die eine Bauleitplanung verhindern.

Erläuteruno

Siedlu ngsraumbedarfe, die aufgrund von besonderen Vollzugshindernisse n nicht im

Vorranggebiet ASB bzw. GIB umsetzbar sind, kÖnnen im ASBflex bzw GlBflex realisiert

werden. vollzugsh indern isse können insbesondere fehlende Marktfähigkeit, langfristige

eigentumsrechtliche Hindernisse oder naturräumliche Restriktionen sein. Die Kommune hat

im Verfahren nach § 34 LPIG plausibel dazulegen, dass das jeweilige Planungsziel nicht

innerhalb des Vorranggebiets umgesetzt werden kann und dass die Vorra ussetzu ngen zur

lnanspruchnahme der ASBflex und GlBflex vorliegen. Dabei sind insbesondere bestehende

41



Regionalplan Köln
Plankonzept - Textliche Festlegungen

Reserven in den Blick zu nehmen. Die lnanspruchnahme ist nur bedarfsgerecht i.S. 2.7

möglich.

Bei Erfüllung dieser Ausnahmetatbestände kann die kommunale Bauleitplanung ohne

Anderung des Regionalplans im ASBflex bzw. GlBflex umgeseEt $€rden.

42
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Stelf ungnahme(n) (Stand: OL.o4.2o22l

FNP, 15. Anderung - Helpensteinslraße

Bekanntmachung über die trühzeitige Auslegung § 3 (1) und § 4 (r) BaUGB

24.02.2022 - O4.O 4.2022

Sie belrachten:

Verrahrensschrin:

Zeitraum:

0 5, Aprit 2922

Behorde: LVR: Amt tür Liegenschaften

Frist: 04.04.2022

Stellungnahme:

Anhänge: -

Erstellt von: Martina Gelhar, am: OL.O4.2O22, Aktenzeichen: Stellungnahme der LVR-
Kulturlandschaft spfl ege

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur 15. Flächennutzungsplanänderung der Stadt Wegberg melden wir eine Fehlanzeige, da wir aus
Fachsicht der Kuhurlandschaftspfl ege keine Betroffenheit sehen.

Mit freundlichen Grüßen.

Mar,us Honr

Landschaftsverband Rheinland
LvR-Dezernat Kultur und Landschaftliche Kulturpllege
Fachbereich Regionale Kulturarbeit
Kennedy-Uler 2
50679 Köln

Tel. +49 (221) 809-3399
maraus.roehr@lvr.de

Nachträge:

manuelle Einträge:



Page 1 of2

Michael Stever - 15. Anderung des Flächennufzungsplans - Helpensteinstraße -

Von:
An:
Datum:
Betreff:
CC:

"Becker, Oliver" <Oliver.Becker@lvr.de>
Michael Stever <Michael.Stever@stadt.wegberg.de>
06.04.2022 07:44
15. Anderung des Flächennutzungsplans - Helpensteinstraße -
"Freund, Elisabeth" <Elisabeth.Freund@lvr.de>
I 5 l -2-22-00 1 -06 -04-2022-ob0 l.pdf

Sehr geehrter Herr Stever,

beigefügte Stellun8nahme übersende ich lhnen vorab per Email. Das original geht lhnen in den

nächsten Tagen auf dem Postwe8 zu.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Oliver Becker

LVR-Amt für Bodendenkmatpflege im Rheinland

Endenicher Straße 133
531 15 Bon n

rd 0228/9a34-187
Fax O22lla284-O774

oliver, becker@lvr. de
www,lvr.de
www.bodendenkmalofleqe.lvr.de

Der La ndschaftsverband Rheinland (LVR) arbeitet als Kommunalverband mit rund 20.000

Beschäftigten fÜr die 9,7 Millionen Menschen im Rheinland. Mit seinen 41 Schulen, zehn

Kliniken, 20 Museen und Ku ltu reinrichtungen, vier Jugendhilfeein richtu ngen, dem

Landesjugendamt sowie dem verbund Heilpädagogischer Hilfen erfÜllt er Aufgaben, die

rheinlandweit wahrgenommen werden. Der LVR ist Deutschlands größter Leistungsträger

für Menschen mit Behinderungen und engagiert sich für Inklusion in allen Lebensbereichen '

"Qualität fÜr Menschen" ist sein Leitgedanke.

Die 13 kreisfreien städte und die zwölf Kreise im Rheinland sowie die städteRegion Aachen

sinddieMitgliedskörperschaftendesLVR'InderLandschaftsversammlungRheinland
gestaltengewählteMitgliederausdenrheinischenKommUnendieArbeitdesVerbandes.

0 7. Aprit 2922

n-Ba uen-Wohn

file:///C:fusers/steverm/AppData/LocaVTempD(Pgrpwisel624D44D4Stadt-Wegberg'..06,04.2022



Ihre Meinung ist uns wichtig! Die LvR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden

erreichen Sie hier:

E-Mail: anreo ungen@ lvr.de oder beschwerden@ lvr.de, Telefon: O22l 809-2255

PaBe2of2 - -

06.04.2022
frle: ///c:N sersrstevenrr AppData/LocavrempÄpgrp wise/624D44D4stadt_wegberg...



LVR-Amt lür Bodendenkmalpflege im Rheinland

l. R-Amt für Bod.nd.nkmälpn.gE lm Rhdnländ
Endcnrcher straS€ t33 ' 53r!5 aofln

Stadt wegberg
- Der Bürgermelster -
Stadtplanung
Herrn Michael Stever
Rathausplatr 25
41844 Wegberq

D.tum und zeichen bltt d.ts.ng.b€n

06.o4.2022
333.45 - L5L.2/22-001

Herr Becker

Tel o22a 9834-187
Fax 0227 A2A4-O778

oliver. becker@lvr.de

15. Anderung des Flächennutzungsplans - Helpensteinstraße -
Hier: Benachrichtigung gem. § 4(1) BaUGB zur Offenlage; Belange der Bodendenk-
malpflege

Sehr geehrter Herr Stever,

vielen Dank für die Übersendung der Planungsunterlagen im Rahmen der Beteiligung
als Träger öffentllcher Belange zu den o.a. Planungen.

Für das Plangebiet selbst liegen derzeit keine konkreten Hinweise auf die Existenz von

Bodendenkmälern vor. Dies ist aber erfahrungsgemäß lediglich darauf zurÜckzufüh-

ren, dass systematische Erhebungen zur Ermittlung des archäologischen Potentials in

diesem Bereich bislang noch nicht durchgefüht wurden.
Das Plangebiet liegt jedoch in einer siedlungsgÜnstigen Region, die nachweislich be-

reits in der Vorgeschichte intensiv besiedelt war. Dies wird durch verschiedene Fund-

stellen in der umgebung der Fläche bestätigt. von daher ist nicht auszuschließen,

dass sich in der Fläche Bodendenkmäler erhalten haben. Aus dem Umfeld der Pla-

nungsfläche liegen in ca. 150 bis 270 m Entfernung als erste Hinweise auf vorge-

schichtliche Fundplätze oberflächenfunde vor, bspw. ein Feu ersteina rtefa kt sowie ei-

senzeitliche bzw. allgemein als vorgeschichtlich anzusprechende scherben.450 m

westlich der Planungsfläche belegt eine Konzentration von steinartefakten eine neo-

lithische Siedlung. deren Ausdehnung nicht erfasst ist.

vorgeschichtliche (Jungsteinzeit bis Metallzeit, etwa 5500 v. chr. bis zeitenwende)

siedlungsreste sind regelmäßig nur noch an den als verfärbungen erhaltenen Resten
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ehemaliger Holzhäuser und Abfallgruben sowie der darin beflndlichen zeittypischen
Keramik nachweisbar. Schon wenige bei oberflächenbegehungen aufgesammelte Ke-

ramikfunde aus dieser Zeit lassen auf einen Siedlungsplatz schließen, da die Keramik
aufgrund der Brennweise nicht sehr haltbar war und im Lauf der Zeit natürlich ver-
wittert. Die Häuser bestanden aus einem Gerüst von Pfosten mit Wänden aus Holz

oder Reisiggeflecht. Das Holz der Pfosten hat im Boden dunkle Verfärbungen hinter-
lassen. Zu dem Siedlungsplatz gehörte ein Hofplatz, der mit Gruben (zur Lehment-
nahme) übersät war. Diese Gruben sind mit Erde und Abfällen verfüllt und liefern dem
Archäologen eine Vielfalt von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Häuser hatten
eine Lebensdauer von etwa 2 Generationen. Wenn Ersatz nötig war, errichtete man
das neue Haus nicht weit vom alten, so dass die Siedlungsflächen aus locker gestreu-
ten Höfen erhebliche Ausmaße von bis zu mehreren Hektar Größe einnahmen.

Im Rahmen der durchzuführenden Umweltprüfung sind auch die Auswirkungen des
Vorhabens auf das archäologische Kulturgut (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. d BaUGB) zu

ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten (§ 2 Abs. 4 BaUGB). Darüber hinaus sind
die Belange des Denkmalschutzes und die kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung
(§ 1 Abs. 6 Nr. 3 und 5 BaUGB) bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksich-
tigen und mit dem ihnen zukommenden Gewicht in die Abwägung einzustellen. Vo-
raussetzung hierfür ist ebenfalls die Ermittlung und Bewertung der Betroffenheit die-
ser Belange im Rahmen der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials (§ 2 Abs. 3
BaUGB).

Dies setzt zunächst eine Ermittlung und Konkretisierung der archäologischen Situa-
tion als Grundlage für die Umweltprüfung voraus. Das Ergebnis ist im Umweltbericht
darzulegen und bei der Abwägung zu berücksichtigen. Umfäng und Detaillierungsgrad
der Umweltprüfung sind aus den vorgenannten Gründen zunächst entsprechend fest-
zulegen.

Da für das Plangebiet derzeit keine konkreten Hinweise auf die Existenz von Boden-
denkmälern vorliegen, beabsichtigt das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rhein-
land in einem ersten Schritt eine archäologische Grunderfassung des Plangebietes
selbst durchzuführen. Dies setzt allerdings eine enge Zusammenarbeit mit Ihnen als
Planungsträger und Untere Denkmalbehörde voraus. Voraussetzung für eine Bege-
hung durch die Abteilung Prospektion des Fachamtes sind entsprechend vorbereitete
(gepflügte und geeggte) Flächen. Die weitere Vorgehensweise bitte ich dann unmit-
telbar mit der hier zuständigen Abteilung Prospektion, Telefon 0228/9834-154, (e-
mail abr.orosoektion(alvr.de) abzustimmen.

Wie erwähnt, wird das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland als Grundlage
für die vorzunehmende Umweltprüfung zunächst nur eine Grunderfassung, d.h. eine
oberflächenbegehung des Geländes durchführen. sollten sich dabei konkrete Anhalts-
punkte für die Existenz von Bodendenkmälern ergeben, so wären gegebenenfalls in
einem zweiten schritt weitere prospektive Maßnahmen durch die stadt als Träger der
Bauleitplanung zu veranlassen.
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Erst auf der Grundlage entsprechender Ergebnisse wird sich abschließend beurteilen
lassen, ob bzw, inwieweit mit der Planung negative Auswirkungen auf das archäolo-
gische Kulturgut verbunden sind und ob bzw. inwieweit den geplanten Festsetzungen
Belange des Bodendenkmalschutzes entgegenstehen und eine planerische Berück-
sichtigung erForderlich machen. Der Zielsetzung des Den kmalschutzgesetzes NRW
(§ 1 DSchG NRW), Bodendenkmäler im öffentllchen Interesse zu erhalten und vor
Gefährdung zu schützen, sowie dem Planungsleitsatz des § 11 DSchG NRW ist dabei
Rechnung zu tragen.

Über das Ergebnis der Grunderfassung werde ich Sie nach Vorliegen.des entsprechen-
den Berichtes der Abteiluirg Prospektion umgehend wieder informieren.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Becker
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